
Bekanntmachung des Amtes Itzstedt 
für die Gemeinde Seth, Kreis Segeberg 

 
Bebauungsplan Nr. 13 – für das Gebiet: „nördlich des Gebietes `Bocksrade` (B-Plan Nr. 10 
Teilbereiche 1 und 2), südlich der Straße `Raak`, westlich der `Kirchstraße` und östlich 
landwirtschaftlicher Flächen für die Flurstücke 81/43, 80/42 und 36/8 sowie `Kirchstraße 7 + 
9 und Flurstück 36/13 

- Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 13 
- Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 (1)  

Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Seth hat in ihrer Sitzung am 06.04.2017 beschlossen, den 
Bebauungsplan Nr. 13 für das Gebiet: „nördlich des Gebietes `Bocksrade` (B-Plan Nr. 10 
Teilbereiche 1 und 2), südlich der Straße `Raak`, westlich der `Kirchstraße` und östlich 
landwirtschaftlicher Flächen für die Flurstücke 81/43, 80/42 und 36/8 sowie `Kirchstraße 7 + 9 und 
Flurstück 36/13“ aufzustellen.  
Der Geltungsbereich ist in der Anlage zu dieser Bekanntmachung dargestellt. 
 
Es wird folgendes Planungsziel verfolgt: 

• Schaffung eines Wohngebietes 
 
Dieser Beschluss wird hiermit bekanntgemacht. 
 
Die allgemeinen Ziele und Zwecke dieser Planung sollen der Öffentlichkeit im Rahmen einer 
öffentlichen Informationsveranstaltung vorgestellt werden. Diese findet statt am  
 
Dienstag, dem 06.02.2018, 19.00 Uhr, 
im Sportlerheim Seth 
Kirchstraße 11, 23845 Seth 
 
Es besteht für alle Anwesenden die Möglichkeit, sich zu den Planungsabsichten zu äußern. Zu der 
Informationsveranstaltung werden hiermit alle Interessierten eingeladen. Dies gilt auch für Kinder 
und Jugendliche. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Itzstedt, den 26.01.2018  AMT ITZSTEDT 
 
 

(L.S.) 
 

- Der Amtsvorsteher – 
gez. Bumann 

 



 
 
Anlage 
zur Bekanntmachung des Amtes Itzstedt für die Gemeinde Seth 
 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 13 - für das Gebiet: „nördlich des Gebietes 
`Bocksrade` (B-Plan Nr. 10 Teilbereiche 1 und 2), südlich der Straße `Raak`, westlich der 
`Kirchstraße` und östlich landwirtschaftlicher Flächen für die Flurstücke 81/43, 80/42 und 36/8 
sowie `Kirchstraße 7 + 9 und Flurstück 36/13“ 
 
 

 


